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Donau 

EU-geförderte Untersuchungen zum Donauausbau: 
Angeblich Varianten-unabhängige Untersuchungen dienen der 
Vorbereitung des Planfeststellungsverfahrens für die Ausbauvari-
ante C280 ˗ im Interesse der RMD. Bund Naturschutz, Landesbund 
für Vogelschutz, Landesfischereiverband und Bürgerforum Um-
welt, fordern den sofortigen Ausschluss der RMD aus allen Unter-
suchungen.  

 
33 Millionen Euro sollen nach dem Willen des Bundesverkehrsministeriums für 
weiterführende „variantenunabhängige“ Untersuchungen zum Donauausbau 
zwischen Straubing und Vilshofen aufgewendet werden, die Hälfte davon fi-
nanziert die EU. Eine Nebenbedingung für die Mitfinanzierung dieser Untersu-
chungen war für die EU die Einrichtung einer Monitoring-Gruppe aus Vertre-
tern der Wirtschaft und der Umweltverbände und Bürgerinitiativen zur Beglei-
tung und Überwachung der Untersuchungsdurchführung. Damit sollte sicher-
gestellt werden, dass die Untersuchungen transparent, objektiv und ergebnis-
offen durchgeführt werden. Auch den Umweltverbänden und Bürgerinitiativen 
sollte die Möglichkeit eingeräumt werden, mit Stellungnahmen und Vorschlä-
gen auf die Untersuchungen Einfluss zu nehmen. 

Das Untersuchungsprogramm mit folgenden Aufgaben war festgelegt, bevor 
die Monitoring-Gruppe konstituiert wurde: 

 Beweissicherung (Grundwasser etc.), 

 Aktualisierung und Ergänzungen der Datengrundlagen,  

 Flussmorphologische Untersuchungen,  

 Grundwassermodellierung, 

 Hydraulische Abflussrechnungen und Nachweise,  

 Technische Planung Schifffahrtsstraße,  

 Technische Planung ausbaubedingter Hochwasserschutz, 

 Verträglichkeitsstudie Natura 2000-Gebiete,  

 Gutachten zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP),  

 Umweltverträglichkeitsstudie, 

 Landschaftspflegerische Begleitplanung,  

 Bericht zur Wasserrahmenrichtlinie (WRRL).  

Die Monitoring-Gruppe hatte auf dieses Programm keinen Einfluss.  

Das Programm macht deutlich, dass jetzt wesentlichen Fragen nachgegangen 
wird, die zum Raumordnungsverfahren hätten geklärt sein müssen. Die Lan-
deplanerische Beurteilung wurde ohne ausreichende Berücksichtigung der 



 2

Verträglichkeit mit FFH und WRRL sowie ohne ausreichende Berücksichti-
gung der möglichen Eingriffsfolgen  abgegeben. 

Abgesehen von Biotopkartierungen  beziehen sich die Untersuchungen direkt 
und ausschließlich auf die zur Diskussion gestellten Ausbauvarianten A und 
C/C280. Die Bezeichnung „variantenunabhängig“ ist eindeutig falsch. Warum 
notwendige Vorarbeiten für den Wasserstraßenausbau nach Variante A und 
C280 „variantenunabhängige Untersuchungen“ genannt werden, lässt sich 
nicht erklären. Sollen hier Politik und Öffentlichkeit sowie die mitfinanzierende 
EU hinters Licht geführt werden? Im Jahr 2002 hat der Deutsche Bundestag 
beschlossen, den Donauausbau mit Staustufen nicht mehr weiter zu verfol-
gen, die Schifffahrtsbedingungen ausschließlich mit flussregulierenden Maß-
nahmen (das heißt mit Ausbauvariante A) zu verbessern. Dieser Beschluss 
gilt nach wie vor - jede Maßnahme zur Vorbereitung des Ausbaus mit  Stau-
haltung, besonders die Finanzierung entsprechender Planungen mit öffentli-
chen Geldern, verstößt gegen diesen Beschluss. 

Es fehlt der Nachweis, ob mit einer Vertiefung der Fahrrinne zwischen Strau-
bing und Vilshofen ein sinnvoller Beitrag zur Bewältigung aktueller und künfti-
ger Anforderungen des Güterverkehrs in der Region und länderübergreifend 
geleistet werden kann. Die Überlegungen zum Ausbau der Wasserstraße 
stammen aus einer Zeit, in der die Binnenschifffahrt noch eine ganz andere 
Rolle im gesamten Verkehrsaufkommen gespielt hat. Die Anforderungen, die 
sich heute an das Güterverkehrssystem stellen (Arten der Güter, Ursprünge 
und Ziele der Güter, Güterströme, Verkehrsträger, Transportdauer, usw.) un-
ter Berücksichtigung aktueller Aspekte (Klimawandel, erhöhte Anforderungen 
an den Umweltschutz) wurden im Zusammenhang mit den Ausbauplanungen 
nicht hinterfragt - hinter den Bestrebungen zum Donauausbau steht kein Ver-
kehrskonzept. Im Untersuchungsprogramm ist die Frage nach der verkehrs-
konzeptionellen Notwendigkeit des Donauausbaus bisher nicht vorgesehen.  

Die Rhein-Main-Donau Aktiengesellschaft (RMD AG) mit ihrem Tochterunter-
nehmen Rhein-Main-Donau Wasserstraßen GmbH hat die Schlüsselstellung 
bei den jetzt laufenden Untersuchungen. Die RMD hat ein massives wirt-
schaftliches Interesse an einem möglichst tiefgreifenden Ausbau, verdient sie 
doch an allen dazu erforderlichen Maßnahmen und kann am Ende Stauwerke 
zum eigenen Vorteil für die Stromgewinnung nutzen.  

Dem Namen nach werden die Untersuchungen, die Grundlage für eine Aus-
bauentscheidung werden sollen, durch die Wasser- und Schifffahrtsdirektion 
Süd (WSD Süd) geleitet, tatsächlich bestimmt die RMD die untersuchungen. 
Damit wird konsequent auf eine Ausbauentscheidung hingearbeitet, die nicht  
im Interesse des Gemeinwohls, sondern im Interesse der RMD liegt.  

Im Förderbescheid der EU ist in den allgemeinen Bedingungen  festgelegt, 
dass der Empfänger (des 16,5 Millionen-Zuschusses - die Bundesrepublik 
Deutschland) alle nötigen Vorkehrungen trifft, um Interessenkonflikte auszu-
schließen, die eine unparteiische und objektive Ausführung der Maßnahme 
beeinträchtigen könnten. Weiter ist im Förderbescheid ausgeführt: „ Ein Inte-
ressenkonflikt kann sich insbesondere aus einem wirtschaftlichen Interesse, 
politischer Affinität oder nationalen Bindungen, familiären oder freundschaftli-
chen Beziehungen sowie sonstigen Interessengemeinschaften ergeben.   -   
Entstehen im Zuge der Durchführung der Maßnahme Interessenkonflikte oder 
Situationen, die zu einem Interessenkonflikt führen können, so ist die Kom-
mission unverzüglich schriftlich davon zu unterrichten. Der Empfänger trifft alle 
nötigen Vorkehrungen, um diese Interessenkonflikte und Situationen zu been-
den.    -   Die Kommission behält sich vor, die in diesem Zusammenhang ge-
troffenen Maßnahmen des Empfängers auf ihre Angemessenheit hin zu prü-
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fen und erforderlichenfalls zusätzliche Maßnahmen zu verlangen, für deren 
Durchführung sie eine Frist setzt.“ 

Die in der Monitoring-Gruppe vertretenen Umweltverbände haben in Schrei-
ben an das Generalsekretariat der Europäischen Kommission, an die Gene-
raldirektion Mobilität und Verkehr der Europäischen Kommission und an die 
Koordinatorin für Binnenschifffahrt der  Europäischen Kommission, Karla 
Peijs, auf den Verstoß gegen diese Auflage des Förderbescheids hingewie-
sen. Karla Pejis hat in einem Antwortschreiben an den Vorsitzenden des Bür-
gerforums Umwelt e.V., Dr. Anton Huber, zugesichert, die Angelegenheit mit 
Hilfe des deutschen und des bayerischen Verkehrsministeriums genauer zu 
untersuchen. 

Entsprechend dem aktuellen Stand der Maßnahmen und Aktionen zum Aus-
bau der Donau zwischen Straubing und Vilshofen und nach dem bisherigen 
Verlauf der EU-geförderten Untersuchungen stellen die in der Monitoring-
Gruppe vertretenen Umweltverbände folgende Forderungen: 

 Vorrangig vor den Ausbauplanungen, gleich welcher Variante, ist ein um-
fassendes Güterverkehrskonzept zu erstellen, in dem die künftige Rolle 
der Wasserstraße unter Berücksichtigung aktueller Umweltauflagen (Na-
tura 2000, Wasser-Rahmenrichtlinie) und im Hinblick auf künftige Ent-
wicklungen (Güterströme, Klimawandel etc.) im Zusammenspiel mit ande-
ren Verkehrsträgern (Luft, Straße, Schiene) definiert ist. Erst auf Grund 
dieses Konzeptes ist festzulegen, welche Maßnahmen zu treffen sind, 
damit die Wasserstraße auch künftig im Güterverkehrsgeschehen eine 
Aufgabe übernehmen kann.  

 Das Untersuchungsprogramm ist auf die (weltweit) immer stärker wer-
dende Einsicht, dass die die ökologische Bedeutung großer Flüsse ihre 
Bedeutung als Verkehrsträger bei weitem überwiegt, auszurichten. Für 
die Donau zwischen Straubing und Vilshofen bedeutet das eine Untersu-
chung, wie unter Berücksichtigung der Schiffbarkeit der augenblickliche 
Zustand ökologisch optimiert, dabei die Hochwassersicherheit der An- 
und Unterlieger verbessert werden kann.  

 Die RMD ist ab sofort von allen Untersuchungen auszuschließen. Alle Un-
tersuchungen, die von der RMD durchgeführt oder durch die RMD ge-
steuert wurden, sind von neutralen Gutachtern zu überprüfen. Gegebe-
nenfalls sind Untersuchungen, soweit sie für die ökologische Optimierung 
oder die Verbesserung der Hochwassersicherheit relevant sind, ergebnis-
offen zu wiederholen.  
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